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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Der BeschwerdefUhrer (Patentinhaber) hat gegen die am 

24. Oktober 1991 zur Post gegebene Entscheidung der 

Einspruchsabteilung Ober den Widerruf des Patents 

Nr. 0 131 879 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde- 

begrundung ist am 17. Dezember 1991 eingegangen und die 

BeschwerdegebQhr wurde am gleichen Tag entrichtet. 

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, da1. eine 

Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines 

geánderten Anspruchs 1 wegen mangeinder erfinderischer 

Ttigkeit des Gegenstands dieses Anspruchs 1 nicht 

moglich sei. 

Sie hat folgende Druckschriften berUcksichtigt: 

Dl: DE-A-2 421 296 

 US-A-4 016 026 

 DE-U-1 717 458. 

II. 	Am 16. August 1994 wurde vor der Beschwerdekammer 

mQndlich verhandelt. 

1. 	Der BeschwerdefCihrer beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrecht-

erhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag) 

oder, hilfsweise, die Aufrechterhaltung des 

Patents mit folgenden Unterlagen: 

a) Hilfsantrag 1: Anspruche 1 und 2, Qberreicht 

in der mündlichen 

Verhandlung; 
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Hilfsantrag 2: Anspruch 1, Qberreicht in der 

rnUndlichen Verhandlung; 

Ansprüche 2 bis 13 wie 

erteilt; 

Hilfsantrag 3: Anspruch 1 und neue 

Beschreibungseinleitung, 

eingereicht am 

27. Februar 1991, im Ubrigen 

mit den erteilten Unterlagen. 

Der Anspruch 1 gem&Z dem erteilten Patent hat 

folgenden Wart laut: 

"Doppelbandpresse (1) zur kontinuierlichen 

Herstellung von Laminaten (22) mit zwei beheizten, 

Qber Waizen urnlaufenden Endlosbändern (13, 14), 

zwischen deren einander gegenuberliegenden 

Auf,enseiten das Laminat gefUhrt wird, mit 

Heizplatten (16, 17), die Uber ringfOrmig in sich 

geschlossene Dichtungen (19) an den Innenseiten 

der Endlosbänder anhiegen, und mit einem em 

Druckkissen bildenden, fluiden Druckmittel in den 

van den Dichtungen, Bandinnenseiten und 

Heizplatten gebildeten Rumen zur Ausubung der 

erforderlichen Pre1kraft auf das Prefgut, 

dadureli gekennzeichnet, daZ die mit dern 

Druckkissen gefullten Rume zus.tzhiche 

WärmebrQcken (23) enthalten, die unter Ausbildung 

eines guten Wrme1eitkontakts einerseits mit den 

Heizplatten (16, 17) verbunden sind und 

andererseits die Bandinnenseiten schleif end 

berUhren. 

Zur BegrUndung seiner Beschwerde hat der 

Beschwerdeführer wâhrend der mUndlichen 

Verhandlung im wesentlichen folgendes vargetragen: 

3441.D 	 . . . 1... 
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei neu 

im Vergleich mit dem aus den Druckschriften Dl, D2 

oder D3 bekannten Stand der Technik. Er lOse die 

Aufgabe der Erfindung, n.m1ich die Wãrrneuber-

tragung zurn Pref,gut im Bereich des Druckkissens im 

vergleich mit bekannten Anordnung zu verbessern. 

Er betonte, daf! 

die Druckschrift D2 eirie SchweiEvorrichtung 

für dUnne Folien betreffe, die zu einem 

gattungsfremden Fachgebiet gehOre und im 

ubrigen keinen Druckrauni mit gefQllten 

Druckmittel, sondern nur mechanische 

WarmeUbertragung aufweise; 

der Druckschrift D3 (s. Seite 8, letzter 

Absatz, bis Seite 9, Zeilen 1 bis 3) nur zu 

entnebmen sei, dag bei der aus ihr bekannten 

Doppelbandpresse die Warmeubertragung 

entweder mit Hilfe von mit WälzkOrpern 

u.mlaufenden Gleitschuhen oder mit den in 

einem Olbad uxnlaufenden WälzkOrpern erfolge, 

wobei das Ol eine Alternative zu den 

Gleitschuhen darstelle; 

eine Ubertragung der der Druckschrift D2 

entnebnibaren Lehre auf die aus den 

Druckschriften Dl oder D3 bekannten 

DoppelbandpresSen nicht in Frage komme, da 

bei der Vorrichtung nach der Druckschrift D2 

die einzelnen der mechanischen 

Wrmeubertragung dienenden, als Wrmebrücken 

ausgebildeten Druckplatten irnmer mit ihrer 

ganzen Oberflche mit den diesen Oberflchen 

zugewandten Innenseiten der Endlosbànder in 

Beruhrung bleiben mUften. 

3441 .D 
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4. 	Die Beschwerdegegnerin hat den Ausfuhrungen des 

Beschwerdefuhrers widersprochen. Sie hat folgendes 

vorgetragen. 

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei irn 

Hinblick auf die aus der Druckschrift D3 bekannte 

Einrichtung nfht neu. Denn aus der BescIIbung 

der Druckschrift D3 (s. Seite 8, letzter Absatz 

bis Seite 9, Zeile 6) gehe hervor, dag ein Kissen 

mit einem Fluid, närnlich Ol, zur besseren 

WrmeUbertragung vorgesehen sei, wobei mittels 

einstellbarer DruckkOrper ein intensiver 

Wärmeaustausch Uber urn die DruckkOrper umlaufende 

WälzkOrper auf die Innenseiten der Endlosbnder 

erfolge. Zudem wUrden mit den WãlzkOrpern 

Gleitschuhe zur intensiveren Wärrneübertragung auf 

die Bandinnenseiten durch das abgedichtete Olbad 

gefuhrt. 

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruhe 

aber auch nicht auf einer erfinderischen 

Ttigkeit, denn der Fachmann kOnne die Lehre gem 

der Druckschrift D2 - nãinlich in einer 

Doppelbandpresse mechanische Druckkissen für 

aufgeheizte Druckplatten vorzusehen, urn eine 

intensive WarmeQbertragung auf das Pregut zu 

ermOglichen - direkt bei der Doppelbandpresse 

gemaE der Druckschrift Dl anwenden, falls er der 

Ansicht sei, dag dart die WrmeUbertragung nicht 

ausreichend sei. Zu der gleichen Schlufolgerung 

gelange der Fachrnann bei der Betrachtung der 

Druckschriften Dl und D3, da die Gleitschuhe gemã 

der Druckschrift D3 ohne weiteres in der 

Doppelbandpresse gem&S der Druckschrift Dl 

angewendet werden kOnnten. 

3441.D 	 . . . 1... 
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Die EeschwerdefQhrerin beantragt daher die 

ZurUckweisung der Beschwerde. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Neuheit 

2.1 	Die Druckschrift D3 betrif ft eine Doppelbandpresse zur 

kontinuierlichen Herstellung von Laminaten mit zwei 

beheizten, Uber Waizen umlaufenden End1osbndern, 

zwischen deren einander gegenuberliegenden Aufenseiten 

das Laminat gefuhrt wird, mit Druckkissen auf den 

Bandinnenseiten und mit eng aneinandergereihten 

W1zk6rpern, die sich zwischen den Bandinnenseiten und 

den Druckkôrpern abwãlzen kOnnen, so dag der Prei,druck 

yon den DruckkOrpern Uber die W1zk6rper direkt auf die 

Bander Ubertragen wird (S. Anspruch 1). Die DruckkOrper 

kOnnen aus zwei Einzelteilen bestehen, zwischen denen em 

mit einer DruckflQssigkeit gefulltes Kissen angeordnet 

1st (S. Anspruch 17), und als Heizvorrichtung ausgebildet 

sein (s. Anspruch 22). 

In den von der Beschwerdegegnerin angesprochenen 

AusfUhrungsarten der Doppelbandpresse gemAZ dieser 

Druckschrift (Seite 8, letzter Absatz bis Seite 9, 

Zeile 3) kônnen zum Zwecke einer besseren 

Warmeubertragung zwischen den Walzkorpern kleine 

Gleitschuhe aus gut warmeleitendem Metall angebracht 

werden bzw. die WalzkOrper konnen in einem Olbad lauf en, 

weiches gegenuber den umlaufenden Endlosbandern 

abgedichtet ist. 

3441 .D 
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Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 

des erteilten Patents dadurch, dag bei ibm 

- die DruckkOrper (Druckkissen) und die Heizvorrichtung 

(Heizplatten) getrennt sind, 

_ -  

Dichtungen, Bandinnenseiten und der Heizvorrichtung 

gebildeten Ruinen bildet, und 

- diese Raume W.rmebrücken enthalten, die mit der 

Heizvorrichtung verbunden sind. 

	

2.2 	Die Druckschrift Dl zeigt den Gegenstand der Erfindung 

mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1, 

während die Druckschrift D2 eine SchweiJ3vorrichtung für 

dQnne Folien beschreibt. Keine dieser Druckschriften 

betrif ft eine Doppelbandpresse mit alien Merkmalen 

entsprechend dem Anspruch 1, was auch nicht bestritten 

worden 1st. 

	

2.3 	Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist somit neu im 

Sinne des Artikels 54 EPU. 

	

3. 	Erfinderische Ttigkeit 

	

3.1 	Es ist Aufgabe der Erfindung, in einer Doppelbandpresse 

gemaS der Druckschrift Dl den Wrmetransport zum Prefgut 

im Bereich des Druckkissens zu verbessern (s. 

Beschreibung des erteilten Patents: Spalte 1, Zeilen 16 

bis 56) 

Die LOsung dieser Aufgabe liegt nach der Lehre des 

Anspruchs 1 in der Anordnung von zusatzlichen 

WãrmebrQcken in den mit dem Druckkissen gefullten Ruxnen, 

wobei diese Warmebrücken unter Ausbildung eines guten 

Wärrneleitkontakts einerseits mit den Heizplatten 

3441.D 	 . . . / . 
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verbunden sind und andererseits die Bandinnenseiten 

schleif end berUhren. Dadurch ist es rnOglich, hOhere 

Ternperaturen an den Pregbãndern zu erzielen, wobei eine 

bereichsweise Ternperatursteuerung mOglich ist. 

	

3.2 	Die Druckschrift Dl enthãlt keine weiteren Hinweise, die 

dem Facbmann eine Anregung geben kOnnten, weitere, über 

die beschriebenen Ma1nahmen - nãrnlich ein fluides 

Druckmittel, z. B. Oi, dessen Wärrneleitwert grof, ist, als 

DruckkOrper zu nehrnen - hinausgehende Vorkehrungen zur 

Verbesserung des Wärrnetransports im Bereich des 

Druckrnittels im Sinne der Lehre des Anspruchs 1 zu 

treffen. 

	

3.3 	Nach der Lehre der Druckschrift D3 sind die DruckkOrper 

der Doppelbandpresse gleichzeitig auch als Heizkorper 

ausgebildet und die WrmeUbertragung erfolgt durch 

zwischen den DruckkOrpern und den Innenseiten von 

angetriebenen End1osbndern umlaufenden Wälzkôrpern, 

wobei zur besseren Wrmeubertragung zusãtzlich entweder 

zwischen den Walzkorpern Gleitschuhe angebracht sind oder 

die W1zk6rper durch ein Olbad gefQhrt werden (S. obigen 

Punkt 2.1) . Diese Lehre vermag daher dem Fachmann keine 

Anregung zu geben hinsichtlich der Lehre gem&S dem 

Anspruch 1 des erteilten Patents, n.rn1ich in dem aus 

einem fluiden Druckrnittel bestehenden Druckkôrper 

entsprechend der aus der Druckschrift Dl bekannten 

Doppelbandpresse mit den Heizplatten verbundene, d. h. 

tationär. Wärmebrücken derart anzubringen, dag sie die 

Bandinnenseiten berühren. 

	

3.4 	Die Schwei1vorrichtung für dünne Folien gemag der 

Druckschrift D2 umfaft zwei umlaufende Endlosbãnder, die 

die miteinander zu verschwei1!enderx Folien transportieren, 

und Heizstäbe zwischen den Innenseiten der End1osbnder, 

wobei in Spalten dieser Heizstbe schwenkbare 

Gleitelernente untergebracht sind, die sowohi der Wrrne- 

FA 
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als auch der Druckubertragung dienen. Letzteres erfolgt 

Qber am Maschinengestell angeordnete Drucktedern. Die 

Beweglichkeit der Gleitelemente dient dazu, jeder 

Unebenheit in den Endlosbândern zu folgen und mit ihren 

Oberflächen ganz an den Bandinnenseiten anzuliegen, urn 

immer eine einwandfreie Verschweiung zu erlauben 

(s. Anspruch 1). 

Dieses Prinzip der Warme- und DruckUbertragung durch eine 

Reihe von verschwenkbaren Elementen kann daher dem 

Fachrnann keine Anregung geben, das bei der Doppelband-

presse gem&Z der Druckschrift Dl angewendete Prinzip, 

nm1ich, daE die DruckkOrper jeweils aus einem einzigen, 

mit einem fluiden Druckrnittel gefuilten und abgedichteten 

Raurn bestehen, im Sinne des kennzeichnenden Merkrnals des 

Anspruchs 1 abzuändern. 

	

3.5 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auch auf 

einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des 

Artikels •56 EPU. 

	

4. 	Das Patent kann deshaib in der erteilten Fassung 

aufrechterhalten werden. Daher erQbrigt sich ein Eingehen 

auf die Hilfsantrage. 

3441.D 	 . . . / . 
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Entscheidungsfortnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheiduflg wird aufgehoben. 

Das Patent wird in unveränderter Form aufrechterhalten. 

Der Geschftsste11enbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

N .Masl in 
	 H. Seidenschwarz 

f'q 


